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DICE (Digital Copyright for eLearning):
das Urheberrecht im Kontext von Unterricht und Lehre

Anna Picco-Schwendener,
Doktorandin & Forscherin am eLab

(eLearning Lab), Université delta
Svizzera italiana

DICE unterstützt Schweizer Hochschu-
len und ihre Mitarbeiter im Umgang mit
Urheberrecht und digitalen Medien. Da-

für hat DICE eine Methodologie aus vier
Fragen entwickelt. Diese wird in einem
Handbuch ausführlich erläutert und
kann anhand von verschiedenen On-
line- Fallstudien angewendet werden.
Diese Hilfsmittel erlauben es auch Per-

sonen ohne juristischen Hintergrund,
Urheberrechtsfragen bis zu einem ge-
wissen Grade selber anzugehen. Alle
Ressourcen stehen auf der offiziellen
DICE-Webseite (www.diceproject.ch)
gratis zur Verfügung.

Das Urheberrecht im Bildungsbereich
und Social Media
Social Media sind im heutigen Leben
immer gegenwärtiger und werden von
einer grossen Zahl von Personen im
Berufsalltag so wie auch im Privatleben
regelmässig genutzt. Die schnelle Ver-

breitung dieser Medien, ihre relativ
einfache Nutzung und die vielseitigen
Möglichkeiten, die sie bieten, haben zu
einem immer zahlreicheren Nutzer-
publikum geführt. Es ist aber nicht im-
mer klar, wie man damit umgehen soll,
was sich gehört, was erlaubt ist und was
nicht. Es gilt auch hier, gewisse Regeln
zu befolgen. Meistens werden solche

Regeln in den Nutzungsbedingungen
der Sozialen Medien ausführlich, aber

kompliziert beschrieben, was zur Folge
hat, dass die meisten Personen sie gar
nicht erst lesen. Gerade wenn es um
Urheberrechtsaspekte geht, ist es wich-
tig, einige Grundkenntnisse zu haben,

um nicht die Rechte anderer zu miss-
brauchen.

Auch im Bildungsbereich ist das

Thema Urheberrecht, dank der weitver-
breiteten Nutzung von digitalen Tech-

nologien wieder von grosser Aktualität.
Professoren und Lehrer benutzen die

neuen Technologien, um den Unter-
rieht anzureichern und selber Inhalte
zu veröffentlichen. Studenten verwen-
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den sie für interaktives und kollabora-
tives Lernen. Das öffnet zahlreiche
neue Möglichkeiten für alle Involvier-
ten, erfordert aber auch einen korrek-
ten Umgang und die Sensibilisierung
wichtiger Argumente wie Urheber-
rechte. Oft ist es nicht einfach, klare
Antworten aufUrheberrechtsfragen zu
finden, und es bestehen viele Zweifel
und Unsicherheiten. Mit dem Aufkom-
men der neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien ist zum
Beispiel das Kopieren, Duplizieren,
Verteilen und Weiterverwenden von In-
formationen zu einem Kinderspiel ge-
worden. DICE möchte mithilfe seiner
entwickelten Methodologie und ande-

ren Online-Materialien dazu beitragen,
etwas Klartheit und Sicherheit in den

Umgang mit geistigem Eigentum zu
schaffen.

DICE

DICE entstand aus einem Projekt, wel-
ches im Bereich des eLearning AAA/
SWITCH Programms finanziert wurde
und von Ende 2009 bis Anfang 2011
dauerte. Es war eine Zusammenarbeit
zwischen dem eLab (eLearning Lab) der
Università della Svizzera italiana (USI),
der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich (ETHZ), der Uni-
versität Genf (UNIGE) und der Fern-
fachhochschule Schweiz (FFHS). Wei-

ter waren die Schweizer Abteilung von
Creative Commons und die Arbeits-

gruppe zu rechtlichen Angelegenhei-
ten von SWITCH daran beteiligt. Das

Team bestand aus Rechtsexperten und
eLearning-Experten.

DICE hat es sich zum Ziel gemacht,
Schweizer Hochschulen und seine Mit-
arbeiter mithilfe von geeigneten Aus-

bildungsaktivitäten und Online-Lern-
ressourcen im Umgang mit Urheber-
rechten zu unterstützen und zu sensi-
bilisieren. Das sollte zu einem höheren
Bewusstsein von Urheberrechtsaspek-
ten führen und die Bereitschaft und
Fähigkeit von Autoren erhöhen, Open-
Access-Werke zu veröffentlichen (Open
Educational Resources). Dazu wurde
die DICE-Methodologie mit den vier
grundlegenden Fragen und verschiede-

nen Online Case Studies entwickelt.

Die DICE-Methodologie und ihre

Anwendung anhand eines Beispiels
«Peter unterrichtet Anatomie an der Uni-
versität Zürich. Während der ersten Lek-

tion händigt er den Studenten zwei kopier-
te Kapitel eines Anatomielehrhuches aus
und veröffentlicht die gescannte Version
anschliessend au/dem internen Uni IMS
(Learning Management System), damit
auch die nicht anwesenden Studenten da-

rau/zugreifen können. Weiter lädt er die

Kapitel au/seinen Drophox-Account, da-

mit auch seine Kollegen in Basel die Kapi-
tel ausdrucken können.»

DarfPeter die Kapitel kopieren und den
Studenten aushändigen? Darf er die

gescannten Kapitel des Lehrbuches,
das auch in der Bibliothek erhältlich ist,
auf dem Uni-LMS veröffentlichen oder
darf er diese via Dropbox mit seinen
Kollegen teilen?

Die DICE-Methodologie erlaubt es,
solche Fragen systematisch anzugehen
und selbstständig zu beurteilen.

WO?

wird der Inhalt
verwendet

GESCHÜTZT?
Istder Inhalt

urheberrechtlich
geschützt?

WEM?

gehören die
Urheberrechte?

4
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WIE?
wird der

geschützte Inhalt
verwendet?

Die vier Fragen der DICE-Methodologie
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Ziel der Methodologie ist, ein Instru-
ment für Mitarbeiter von Hochschulen
zur Verfügung zu stellen, mit dem sie

lernen können, alltägliche Urheber-
rechtsprobleme bis zu einem gewissen
Grade selber anzugehen.

Die Methodologie basiert auf dem
Schweizer Urheberrechtsgesetz (URG).
Sie besteht aus vier Basisfragen, die
sich alle, die Inhalte oder Materialien
von anderen Personen benutzen möch-

ten, stellen sollten:

3. Wo wird der Inhalt verwendet?

Es gilt das Territorialgesetz, das be-

sagt, dass ein Inhalt nach dem Recht
des Staates, in dem er verwendet
wird, geschützt ist. Wenn ein Werk
innerhalb der Schweiz verwendet
wird, kommt das Schweizer URG zur
Anwendung. Wird dasselbe Werk je-
doch in einem anderen Land verwen-
det, gilt das jeweilige Länderrecht.

Im obigen Beispiel können wir davon aus-

gehen, dass die Kapitel in der Schweiz ko-

piert/gescannt wurden, der LMS-Server
sich in der Schweiz be/indet und die Stu-
denten von der Schweiz aus au/das IMS
zugreifen. Das bedeutet, dass der Inhalt in
der Schweiz verwendet wird und somit das

Schweizer URG gilt. Im Balle von Drop-
box hingegen ist es schwierig, zu de/nie-
ren, wo die Inhalte verwendet werden.

Social Media weisen meistens in ihren

Nutzungsbedingungen darau/ hin, wel-

ches Länderrecht/ür den Urheberrechtas-

pekt angewandt wird. Im Balle von Drop-
box können wir annehmen, dass es sich

dabei nicht um die Schweiz handelt und
somit nicht das Schweizer URG gilt.

2. Ist der Inhalt urheberrechtlich geschützt?

Ein Werk muss drei Bedingungen er-

füllen, um nach URG geschützt zu
sein:

- Es muss eine geistige Schöpfung
sein: Naturerscheinungen (Sonnen-
Untergang, Regenbogen) zum Bei-

spiel sind keine geistigen Schöpfun-

gen und als solche auch nicht urhe-
berrechtlich geschützt. Fotos von
Naturerscheinungen hingegen sind
die Arbeit eines Urhebers.

- Es muss einen individuellen Charak-

ter haben: Das Werk muss originelle
und einzigartige Aspekte aufweisen,
vor allem im Vergleich mit ähnlichen
bestehenden Werken.

- Es muss auf irgendeine Weise zum
Ausdruck gebracht werden: Das Ur-
heberrechtsgesetz schützt nicht die
Idee an sich, sondern die Art und
Weise, wie sie ausgedrückt oder über-
mittelt wird.

Es ist wichtig zu wissen, dass keine spe-
zifischen Massnahmen nötig sind, um
ein Werk urheberrechtlich zu schützen.
Sobald ein Werk die drei obigen Bedin-

gungen erfüllt, ist es durch das URG

geschützt und muss nicht irgendwo
registriert werden.

Weiter sollte auch die Schutzdauer
beachtet werden: Ursprünglich ge-
schützte Werke werden nach einer be-

stimmten Zeit zu Gemeingut.

Im obigen Beispiel gilt: Gescannte Kapitel
eines Backes sind urheberrechtlich ge-

schützt, da sie alle drei oben genannten
Bedingungen er/allen.

3. Wem gehören die Urheberrechte?

Der Besitzer des geistigen Eigentums
ist entweder der Schöpfer des Werkes
oder eine Drittperson wie zum Bei-

spiel eine Institution oder ein Verlag.
Der Autor des Werkes hat die Mög-
lichkeit, durch einen Abtretungsver-
trag alle oder einen Teil seiner Urhe-
berrechte (Vermögensrechte), meis-
tens gegen eine finanzielle Entschädi-

gung, abzutreten. Die immateriellen
Rechte gehören jedoch immer dem
Schöpfer des Werkes und beinhalten
unter anderem die Anerkennung der
Urheberschaft, das Recht aufdie erste

Veröffentlichung des Werkes und das

Recht auf Werkintegrität.

Der Urheberrechtsinhaber hat das ex-
klusive Recht, zu bestimmen, ob,

wann und wie sein Werk benutzt wer-
den kann.

Obiges Beispiel: Im Balle eines veröjfent-
lichten Lehrbuchs gehören die Urheber-

rechte in den meisten Bällen einem Verlag.
Die immateriellen Rechte bleiben jedoch
beim Autor. Der Verlag hat somit das ex-
klusive Recht, zu bestimmen ob, wann und
wie das Werk benutzt werden darf (abhän-
gig vom Abtretungsvertrag der Urheber-

rechte

4. Wie wird der geschützte Inhalt verwen-
det?

Im Prinzip gilt, dass für die Nutzung
eines Werkes die Erlaubnis des Urhe-
berrechtsinhabers eingeholt und
eventuell eine finanzielle Entschädi-

gung bezahlt werden muss. Dies gilt
vor allem für die kommerzielle Nut-

zung eines Werkes. Abhängig von der
Art der Nutzung gibt es jedoch einige
wichtige Ausnahmen, welche die Nut-

zung eines Werkes erleichtern. Dar-

unter fallen zum Beispiel der Eigen-
gebrauch (Nutzung eines Werkes in-
nerhalb der Familie oder im engen
Freundeskreis), die Nutzung für di-
daktische Zwecke oder für interne
Dokumentation und Information. Es

ist jedoch Vorsicht geboten, denn die-

se Ausnahmen sind begrenzt. Zum
Beispiel darfein Lehrer ein Buch, wel-
ches kommerziell erhältlich ist, nicht
vollständig für seine Schüler fotoko-

pieren. Er darf jedoch ohne Weiteres
Ausschnitte davon kopieren und sie

seinen Schülern aushändigen.

D/CE (D/gifa/ Copyr/gbt/or eLearningJ: /e droit d'auteur dans /e context des cours et de

/'apprentissage

Les technologies numériques, parmi lesquelles figurent les médias sociaux, sont de

plus en plus souvent utilisées dans les hautes écoles et la formation. Le but de DICE

est d'aider les collaborateurs des hautes écoles qui sont confrontés au droit d'auteur

et aux matériels numériques, et à promouvoir un comportement responsable face à ces

technologies. Une méthodologie a été développée dans ce domaine, qui permet de ré-

soudre soi-même les problèmes quotidiens rencontrés dans le domaine du droit

d'auteur. Afin de faciliter l'utilisation de la méthodologie DICE, diverses études de cas

online ont été réalisées. Cet article présente DICE, explique sa méthodologie et l'illustre

au moyen d'un exemple concret. Cet outil d'étude de cas online fait ensuite l'objet d'une

description détaillée, et quelques conseils sont donnés concernant le droit d'auteur et

les médias sociaux. (traduction: sgj

17 arbido 4 2012



D HI© —
Digital Copyright for E-Learning

Case: Showing recorded film

Case Story Working through the case Solutions What if...

Peter is lecturer in film history at the university of Zurich. In the TV guide he discovered an interesting film, which will be shown on Swiss television

and which he would like to show to his students. As this film is not commercially available (and it is not possible to buy it on DVD), he asks the

university library to record the film on a virtual video recorder. The library provides the recording on both DVD and streaming format, which can be

watched online within the university network, or through a VPN (Virtual Private Network).

Questions:

1) Is the university library allowed to provide a recording of the film both on DVD and streaming format?

2) Is Peter allowed to use either format during his lessons

I can solve these questions...

Cj not at all hardly partially |C by the majority C completely

Save and jump to the next page

Beispiel einer DICE-Online-Fallstudien: Teil l mit Fallgeschichte, spezifischen Fragen zum Fall und

Selbstbeurteilung

Angewendet auf das obige Beispiel, kön-

nen wir sagen, dass Peter die kodierten
Kapitel /ür didaktische Zwecke benutzt.
Da er nur zwei Kapitel kopiert bat und
nicht das ganze Buch, dar/" er die Kopien
seinen Studenten aushändigen. Er darfdie

gescannte Version der Kopien auch aufdas

L/ni-interne IMS hochiaden und den Stu-
denten seiner Klasse zur Verfügung stellen.

Wichtig ist hier aber, dass nur die Studen-

ten dieser Klasse über das IMS auf die

Dokumente zugreifen können, dieses also

passwortgeschützt ist. Nur in diesem Fall
handelt es sich um eine klare lehrer-Schü-

ler-Beziehung, die die Basis fur die Aus-
nähme fur di-daktische Zwecke ist.

Die gescannten Kapitel, über Drop-
box, seinen Kollegen in Basel zur Vez/u-

gung zu steilen, geht hingegen weder unter
die Ausnahme für didaktische Zwecke

noch unter Eigengebrauch. Es besteht kei-

ne lehrer-Schüler-Beziehung, und Ar-
beitskoilegen gehören in der Pegel nicht

zum engeren Familien- oder Freundes-

kreis. Aufdiese Nutzung des Social Media

Dropbox sollte Peter deshalb verzichten.

Mit dem DICE-Handbuch, das in vier
Sprachen (Deutsch, Französisch, Itali-
enisch und Englisch) auf der DICE-

Webseite zur Verfügung steht, können
sie die Methodologie weiter vertiefen.

Die DICE-Fallstudien

(www.diceproject.ch/case-studies)
Anhand von verschiedenen Online-
Fallstudien kann die Methodologie an-

gewendet und erlernt werden. Sie ste-

hen auf der DICE-Webseite gratis zur
Verfügung. Jeder Fall hat dieselbe 4-tei-
lige Struktur:
1. Fallgeschichte und 1-4 spezifische

Fragen zum Fall; der Leser muss be-

urteilen, wie gut er die Fragen zu
diesem Zeitpunkt beantworten kann.

2. Der Fall wird anhand der 4 DICE-Me-

thodologie-Fragen durchgearbeitet.
3. Der Leser wird aufgeforder, die Fra-

gen aus Teil 1 zu beantworten; da-

nach kann er sich die Expertenlö-

sung ansehen und angeben, inwie-

wmpaht teatfilig WAhwiwrfi
Stiffsails Ijnitsdi oressntije Et»ertoe

Setoffawstwlrtt

W*aâStlxli(S *»H»£HT>2tJ5Mje5 1»
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fern sich seine Antwort von der des

Experten unterscheidet.

4. In diesem Teil werden verschiedene
Varianten des Falls behandelt.

Tips im Umgang von Social Media und
Urheberrechten
1. Das Veröffentlichen von Werken auf

Social Media ist ein exklusives Recht
des Urheberrechtsinhabers. Man
sollte diesen immer zuerst um Er-

laubnis fragen.
2. Bei der Nutzung von Social Media

gilt oft nicht das Schweizer URG,
sondern das Länderrecht, welches in
den Nutzungsbedingungen defi-
niert ist. Andere Länderrechte kön-

nen vor allem bezüglich der Ausnah-

men anders sein.

3. Inder Schweiz können Werke für den

Eigengebrauch von Social Media he-

runtergeladen werden, sofern das

Werk legal veröffentlicht worden ist.

4. Die Nutzung eines Werkes, nachdem
es von einem Social Media herunter-
geladen worden ist, fällt meistens
unter das Schweizer URG, sofern es

in der Schweiz verwendet wird und
in den Nutzungsbedingungen nichts
anderes steht.

5. Für Bibliotheken könnte das Ersteh
len von Richtlinien zum Umgang
von Social Media und Urheberrech-
ten für die Mitarbeiter hilfreich sein.

Zukunft von DICE

Obwohl das DICE-Projekt beendet ist,
beschäftigt sich das eLab (USI) weiter
mit dem Thema, um das Erarbeitete zu
erhalten und zu verbreiten. Ziel ist es,
innerhalb des nächsten Jahres ein DI-
CE-Kompetenzzentrum oder einen
Verein zu gründen und Interessierten
Trainingsaktivitäten wie Workshops
und Webinars anzubieten.

D/CE-Webseite: iv1vvv.dicepr0ject.ch
DJCE-E-mail: info@cliceproject.cli

Kontakt: anna.picco.schwendener@usi.ch
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